Messe Wels, Christine Wimmer
f\\/ mailto: c.wimmer@messe-wels.at

/PFERD Tel: +43 (7242) 9392-6614

v’vELS

INTERNATIONALE PFERDEFACHMESSE Kundennummer An m e I d u n g
14 - 17 MC" 2026 Auftragsnummer ANMELDESCHLUSS 14.12.2025

Messe Wels (wird von der Messeleitung ausgefllt) *auf die Nettoplatzmiete

FIRMENWORTLAUT FUR RECHNUNGSLEGUNG

Firmenname

Firmenbuch-Nr. UID-Nr.
StraBe/Postfach

Land/PLZ/Ort PO Nummer
Telefon E-Mail-Rechnungsversand
E-Mail Homepage
ANSPRECHPARTNER

Einzelunternehmer/Geschaftsfiihrer Geburtsdatum?
] Frau L] Herr Persanliche E-Mail
Vorname Nachname Mobiltelefon
Sachbearbeiter Telefondurchwahl
] Frau [] Herr Persanliche E-Mail
Vorname Nachname Mobiltelefon
Leiter: |:| Vertrieb oder |:| Marketing Telefondurchwahl
|:| Frau |:| Herr Personliche E-Mail
Vorname Nachname Mobiltelefon

1 pas Geburtsdatum des Inhabers/Geschéftsfiihrers ist bei einer nicht protokollierten Einzelfirma unbedingt erforderlich.

KORRESPONDENZ (falls abweichend)

Firmenname

StraBe/Postfach Land/PLZ/Ort
Ansprechpartner Telefon

[ Frau [ Herr Persénliche E-Mail
Vorname Nachname Mobiltelefon

AUSSTELLERVERZEICHNIS (unbedingt ausfullen)

Firma/Marke?

StraBe/Postfach

Land/PLZ/Ort

Telefon Fax
Homepage E-Mail

2 Nur registrierte Firmen/Marken méglich; Anderungen durch Messe Wels vorbehalten.

Bitte markieren Sie max. 10 Produkte/Dienstleistungen in der beiliegenden Produktgruppenliste und retournieren Sie diese gemeinsam mit den
Anmeldeunterlagen. (unbedingt ausfillen)

Eintrag im Markenverzeichnis: hier sind nur Eigen- oder vertretene Marken einzutragen

Messe Wels GmbH, 4600 Wels / Austria, Messeplatz 1 .

Tel. +43 (7242) 9392-0, Fax +43 (7242) 9392-66451, office@messe-wels.at, www.messe-wels.at m
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STANDFLACHE (ohne Standbau)

gewlnschte Standflache: m Lange x

m Breite =

Bitte gewlinschte Standart ankreuzen:

[] Halle Reihenstand EUR 111,70/m?

(30107) (30110)

[] Halle Eckstand

[] Halle Kopfstand
(30116)

EUR 116,90/m? EUR 128,10/m?

[] Freigeldnde
(30119)

[] Halle Inselstand
(30113)

EUR 134,30/m?

|:| Freigelande Gastronomie EUR 80,00/m?

(30121)

EUR 69,70/m?

ACHTUNG: Die MindestgréRe fiir Hallenstandflidchen betrégt 9 m2. Die endgiiltige StandgréRe und -art ist abhingig von der individuellen Hallenplanung. Die angefiihrten Preise je m? beinhalten nur die
Bodenfliche, keine Seiten— u/o. Rickwénde! Trennwinde zum Nachbarstand sind aus optischen Griinden zwingend vorgeschrieben. Hallenpfeiler und Wandvorspriinge sind Bestandteil der zugeteilten
Standfldchen und mindern die Standmiete nicht. Die Messe Wels behilt sich vor, die endgiltige Standart (Reihe-, Eck-, Kopf-, Inselstand) im Zuge der Hallenplanung individuell zu vergeben.

Millpauschale fur Verkostigungsstande Art. Nr.(30533) Preis € 185,00.

Stk. Pferdeboxen
(30152)

EUR 315,00/Stk.

STANDFLACHE MIT STANDBAU: VARIANTE A

VARIANTE B

|:| Halle Pauschalstand A 9 m? EUR 1.584,60

alle Pauschalstan m .814,
Halle P hal d B 9m? EUR 1.814,10

Standflache (34238) Standflache (34243)
[] Halle Pauschalstand A 12m? EUR 2.040,90 [] Halle Pauschalstand B 12m? EUR 2.346,90
Standflache (34239) Standfliche (34244)

jeder weitere m? Variante A
mit Standbau (34247)

EUR 152,10

jeder weitere m? Variante B
mit Standbau (34248)

EUR 177,60

Inhalt des Leistungspakets: Standmiete fiur Bodenflache inkl. Wande, Teppich (grau)
und Betriebskosten bei Anschlusswerten bis max. 1 kW/230V.

Weitere GroRen auf Anfrage

Inhalt des Leistungspakets: Standmiete fiir Bodenfliche mit Wanden, Blende,
Beschriftung (max. 20 Buchstaben), Teppich (grau),2 Spots (je 110 W) und
Betriebskosten bei Anschlusswerten bis max. 1 kW/230V.

NEBENKOSTEN (verpflichtend)
Anmeldegebiihr

Die Marketingpauschale bietet die Moglichkeit, den Messeauftritt werbetechnisch vor,

(30001) EUR 85,00 nach und wiahrend der Messe zu optimieren. Neben einer Unternehmenseintragung im
offiziellen Messekatalog sowie im Online-Ausstellerverzeichnis, inkludiert die Pauschale

Marketi hale inkl line-Auftritt vollen Zugriff auf aufmerksamkeitsstarke Onlinewerbemittel, kostenlose Ausstellerausweise

arketingpauschale inkl. online-Auttri EUR 142,00 (Kontingent ~ je  nach  StandgroRe  gemiR  Messe-Serviceheft)  sowie  einen
(308215) WLAN-Zugang (max. 1024 kBit/Sek/Gerat) vor Ort.

. hr Uprade zur maximalen Sichtbarkeit im digitalen Ausstellerverzeichnis:
Ausstellerprofil PREMIUM !

I:l usstellerpro U EUR 299,00 Farblich gehighlightet, maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensbeschreibung und Kontakt-
(2082071) icons.
WERBEMASSNAHMEN

Logoprasenz auf den Planpulten

[] 1a, ich méchte 1 Logo zum Preis von EUR 323,00 (30802)

Bitte senden Sie lhr Logo in druckfahiger Auflésung mit Stichwort ,Planpult” bis zum 22.03.2026 an logowerbung@messe-wels.at. Die angefiihrten Preise gelten exklusive

Mehrwertsteuer (20%) und Werbeabgabe (5%). Logos fur gebuchte Logoprasenzen im gedruckten Ausstellerverzeichnis, die bis zum Stichtag die bis zum Stichtag nicht bei der

Messe Wels eingelangt sind, kénnen in der gedruckten Version nicht bertcksichtigt werden. Die Kosten dafiir werden Ihnen dennoch wie gebucht in Rechnung gestellt.

] Vorfiihrring
(308148)

[INein, ich verzichte auf eine Logoprésenz

] Krone Reitarena
(308189)

|:| Transparentwerbung zum Preis von EUR 162,00/Ifm
(max. Hohe 1m)

Bitte geben Sie uns die Ldnge lhres Transparents bekannt Laufmeter

Die Anlieferung und Abholung der Transparente obliegen dem Besteller.

MESSEVERSICHERUNG

Haben Sie eine giltige Messeversicherung? Bitte beachten Sie die Notwendigkeit einer Messeversicherung fur lhren Stand bzw. Ihre Exponate. Sie kénnen eine derartige
Versicherung mit dem Bestellformular des Serviceheftes der Messe Wels abschlieRen. Dieses geht Ihnen nach der Standplatzzuweisung zu.

INFORMATION
Zusammen mit der Platzmiete sind vor Messebeginn 1% Vertragsgebuhr auf die anfallende Standplatzmiete gemaR § 33 TP 5 GebG 1957 und 5 % Werbeabgabe auf die Marketingpauschale
gemal § 1 Abs. 2 WerbeAbgG fallig. Die angefiihrten Preise gelten excl. Mehrwertsteuer (20%). Die gliltige Messeordnung der Messe Wels wird in allen Teilen rechtsverbindlich anerkannt und
liegt bei bzw. ist auf www.messe-wels.at unter ,Geschaftsbedingungen abrufbar. Der Gerichtsstand und Erfiillungsort ist Wels/Osterreich. Es gilt ausschlieBlich dsterreichisches Recht mit
Ausnahme des UN-Kaufrechtes. Alle Dienst- und Serviceleistungen kdnnen im Serviceheft, das Sie nach erfolgter Platzzuweisung erhalten, bestellt werden.

Name in Blockbuchstaben

Ort, Datum, Firmenstempel Rechtsgliltige Unterschrift

VERMERK (wird durch Messeleitung ausgefillt)

FG/Halle Nr. Stand-Nr. Standart LxB m?

Anmerkung

Messe Wels GmbH, 4600 Wels / Austria, Messeplatz 1
Tel. +43 (7242) 9392-0, Fax +43 (7242) 9392-66451, office@messe-wels.at, www.messe-wels.at
Firmenbuch FN 263724f, Landesgericht Wels, UID-Nr. ATU68100501
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Messe Wels, Christine Wimmer
[\\« mailto: c.wimmer@messe-wels.at

/PFERD Tel: +43 (7242) 9392-6614

V\/ELS

INTERNATIONALE PFERDEFACHMESSE  [ITTIRTSPIOTN An m e I d u n g
14.-17.Mai 2026 Auftragsnummer Mitauste"er

Messe Wels (wird von der Messeleitung ausgefiillt)

NUR GULTIG MIT HAUPTAUSSTELLER-ANMELDUNG (SEITE 1 UND 2)

HAUPTAUSSTELLER

Firmenname
StraBe/Postfach
Land/PLZ/Ort

MITAUSSTELLER

Firmenname

Kontaktperson Mobiltelefon
StraRe/Postfach Land/PLZ/Ort
Telefon E-Mail
Homepage

Bitte markieren Sie max. 10 Produkte/Dienstleistungen in der beiliegenden Produktgruppenliste und retournieren Sie diese gemeinsam mit den
Anmeldeunterlagen. (unbedingt ausfiillen)

Eintrag im Markenverzeichnis: hier sind nur Eigen- oder vertretene Marken einzutragen

MITAUSSTELLER

Firmenname

Kontaktperson Mobiltelefon
StraBe/Postfach Land/PLZ/Ort
Telefon E-Mail
Homepage

Bitte markieren Sie max. 10 Produkte/Dienstleistungen in der beiliegenden Produktgruppenliste und retournieren Sie diese gemeinsam mit den
Anmeldeunterlagen. (unbedingt ausfiillen)

Eintrag im Markenverzeichnis: hier sind nur Eigen- oder vertretene Marken einzutragen

GEBUHR UND INFORMATION

Eine Mitausstellergebihr in der Hohe von EUR 400,00 (Art. 30149) inkl. ein Messeausweis und zzgl. Anmeldegebiihr und Marketingpauschale (exkl. Vertragsgebiihr und
Werbeabgabe) wird pro Mitaussteller an den Hauptaussteller verrechnet. Die angefiihrten Preise gelten exkl. Mehrwertsteuer (20%). Die giiltige Messeordnung der
Messe Wels wird in allen Teilen rechtsverbindlich anerkannt und liegt bei bzw. ist auf www.messe-wels.at unter ,,Geschaftsbedingungen” abrufbar. Der Gerichtsstand
und Erfiillungsort ist Wels/Osterreich. Es gilt ausschlieRlich dsterreichisches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes.

SIGNATUR HAUPTAUSSTELLER

Ort, Datum, Firmenstempel Name in Blockbuchstaben Rechtsgiiltige Unterschrift
Messe Wels GmbH, 4600 Wels / Austria, Messeplatz 1 .
Tel. +43 (7242) 9392-0, Fax +43 (7242) 9392-66451, office@messe-wels.at, www.messe-wels.at . Messe WeIS

Firmenbuch FN 263724f, Landesgericht Wels, UID-Nr. ATU68100501
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Welche Produkte oder Dienstleistungen bieten Sie an? Bitte markieren Sie diese, sonst kann keine Eintragung im Produkt-
verzeichnis des Ausstellerverzeichnises erfolgen. Das Produktgruppenverzeichnis ist Bestandteil des Anmeldeformulars.

Automobile
|| Pferdetransporter

Beratung
] Ausbildung, Weiterbildung

|| Bauberatung
[_] Ern&hrungsberatung
|| Fitterungsberatung

|| Vereine, Verbande, ARGE,
Organisationen

|| Versicherung, -beratung

Dekoration & Accessoires
[ | Accessoires
|| Beschriftungen, Aufkleber

Fahrsport
[ ] Geschirre und Zubehor

|| Kutschen, Schlitten,
Sulkys, Planwagen

Fahrzeuge, Zubehor
|| Allradfahrzeuge

] Anhéanger, Transporter,
Transporthilfe, Kleintransport

Freizeit, Sport & Outdoor

|| Reitsportartikel und Zubehér

|| Sport- u. Outdoorbekleidung

|| Taschen, Aufbewahrung,
Rucksacke

Futtermittel

|| Futtermittel, -technik, -spezial,
Zusatzstoffe

L] Mischfutter

[_] Rauhfutter, -systeme
|| Spezialfuttermittel
[_] Tiernahrung

Gesundheit

| Alternativmedizin

[ Beauty, Kosmetik,
Naturkosmetik

|| Erndhrung, Nahrungsergénzung

|| Krauterkissen, Krauterkosmetik

|| Medizinische Geréte,
-Instrumente

[ Schafwollprodukte

[ ] Sporternahrung

[ Sportmedizin

Glas, Porzellan & Keramik
[ ] Glas, Porzellan und Keramik

Handwerk
[ Buchbinder
|| Sattler

| Schmied

Home und Heimtextilien
[ | Accessoires

Hufpflege und -beschlag
] Hufbeschlag

] Hufpflegeprodukte

|| Schmiedeeinrichtung

Insektenschutz

|| Fliegengitter, Insektenschutz
|| Insektenvertilger

|_] Schadlingsbekampfung

Kunsthandwerk
[ ] Geschenkartikel
| ] Keramik

[ ] Kunsthandwerk

Landtechnik
[ Futterungstechnik

Landtechnik-Maschinen
[_] Bodenbearbeitungsmaschinen
[ ] Hoflader, -tracs,

-maschinen, Teleskoplader
[ ] Landmaschinen,

-technik, -zubehor, Ersatzteile
] Landwirtschaftl.

Gerate, Ersatzteile

Lebensmittel
|| Fischspezialitaten

[ ] Lebensmittel, Delikatessen,
Handelsware

|_] Speisen, Getranke, StiBwaren
] Wein, Sekt, Spirituosen, Bier

Mode
[ | Handschuhe
[ | Lederwaren, Pelzwaren

|| Mode, Bekleidung,
Trachtenmode

[ ] Modeschmuck,
Accessoires, Mineralien

|| Naturtextilien

[ ] Schmuck, Uhren, Juwelen
[ ] Schuhe, Stiefel

[_] Sportbekleidung

Pferdehaltung und -sport
[ ] Gestiitsanlagen

[ ] Innen- u. AuBenboxen /
Paddocks

[_] Reit- und Longierhallen

[_] Sattel- und Futterkammern
(] sonstige Haltungssysteme
[] Stallanlagen

Pferdesportzubehor

|| Computer-Stickerei

|| Gerten und Peitschen

|| Leder- und Textilpflege

|| Pferdepflegemittel

|| Reitbekleidung

[_] Reithelme

|_] Reitstiefel und -schuhe

[ ] Satteldecken, Schabracken
(] Sattel

|| sonstiges Pferdesportzubehor
] textiles Zubehor

|_] Zaumzeuge, Trensen, Gebisse

Reitbahntechnik

|_] Bahnplaner

[_] Banden und Hallenspiegel

] Fuhranlagen

|| Reitplatzboden

|| Reitplatzplanung und
-gestaltung

Reitwesen & Reitsportdisziplinen
|| Reitwesen & Reitsportdiziplinen

Seile
[ ] Seile und Seilwinden

Sicherheit
] Videoliberwachung

Stalltechnik

[_] Beregnungstechnik
[_] Einstreu

] Futterwagen

|| Laufbander

|| Pferdesolarien

|| sonstige Stalltechnik

[_] Stalltechnik, -einrichtung,
-fenster, -boden

[ ] Tranken, Futterautomaten

Tier
[ | Hundebedarf und -zubehor
[_] Kliniken und Therapiezentren
|| Tierarzte

|| Tierhygiene

[ ] Veterinartechnik

Tierzucht
[| Pferdezucht
|_] Tierzuchtgerate

Tore

[ ] Tore, Antriebe,
Laufschienen, Rolltore



Produktgruppenverzeichnis Pferd 2026

Welche Produkte oder Dienstleistungen bieten Sie an? Bitte markieren Sie diese, sonst kann keine Eintragung im Produkt-
verzeichnis des Ausstellerverzeichnises erfolgen. Das Produktgruppenverzeichnis ist Bestandteil des Anmeldeformulars.

Tourismus

|| Abenteuer- und Erlebnistourismus
|| Campingplatze

] Tourismusverbande

] Urlaub am Bauernhof

] Urlaub mit Pferden

Veranstaltungsbedarf
[ | Parcourbedarf
[ | Pokale, Schleifen, Plaketten

Weidepflege und -technik
[_] sonstiges Weidezubehor
] Weidehutten

| Weidetranken

Western

[_] Sonstiges

|| Westernbekleidung
|| Westernsattel

[ ] Westernstiefel, -boots
[ | Westernzubehor

Zaune

|| Elektrozaune, -gerate
Weidezaune

|_] Z&une, Einfriedungen

Zeitung, Medien, Tabakwaren

] Fachliteratur

|| Kalender, Poster

|| Verlage, Zeitschriften, Fachbtcher




l I‘., Messe Wels

Ausstellerprofil

Features BASIS PREMIUM
Login zum Messe-Backend zur Gestaltung lhres Online-Auftritts v v
inkl. Benutzer- und Datenverwaltung

Integration in die interaktive Ausstellertbersicht v v

inkl. Filter- und Suchfunktion

Produktgruppenverzeichnis, Anzahl frei wahlbare Kategorien 10 10

Uploads im Bereich 'Neuheiten der Aussteller' x 2

Hervorhebung als PREMIUM Aussteller im Ausstellerverzeichnis x v

Darstellung im PREMIUM Aussteller Slider auf der Messe Homepage . v

(Logo und Verlinkung)

Aussteller Online-Messeauftritt v v
- Verwaltung der Basis Kontaktdaten inkl. Weblink und E-Mail v 4
- Upload und Verwaltung Firmenlogo v v
- Firmenbeschreibung (Titel, Subline, Text) x v
- Prasentationsvideo (YouTube oder Vimeo) x v
- Fotoslider mit bis zu 8 Bildern x 4
- PDF-Dokumente flir Download x 10
- Upload von Produkthighlights inkl. Bild, Text und Anfragefunktion x 5
- Upload von Jobinseraten inkl. Formular * 3
- Hinzuflgen weiterer Infos im Akkordeon Stil N 5

inkl. Text, Fotoslider, Downloads und Links

Preis pro Paket, pro Aussteller, exkl. Steuern * €299,00 **

* Diese Gebuhr ist im obligatorischen Marketingbeitrag inkludiert
** Bei diesen Paket wurde das Basispaket des obligatorischen Marketingbeitrages bereits in Abzug gebracht.



Allgemeine Teilnahmebedingungen der Messe Wels GmbH

1. Geltungsbereich
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten fir alle Mietvertrage zwischen der Messe
Wels GmbH (MW) und dem Aussteller als Vertragspartner, die im Rahmen der Teilnahme
als Austeller an Messen bei welchen die MW als Veranstalter fungiert geschlossen wer-
den.

. Anmeldung
Die Anmeldung als Aussteller an der Messe erfolgt schriftlich mittels eines Anmeldefor-
mulares der MW. Mit der firmenmaRigen Zeichnung der Anmeldung legt der Aussteller
ein verbindliches und unwiderrufliches Angebot an der Messe teilzunehmen. Vorbehalte,
Streichungen, Erganzungen und Abédnderungen auf dem Anmeldeformular und in den
Teilnahmebedingungen sind gegenstandslos. Mit der Anmeldung akzeptiert der Ausstel-
ler die Allgemeinen Teilnahmebedingungen. Ein Rechtsanspruch auf Vertragsabschluss
und die Teilnahme an der Messe seitens des Ausstellers besteht nicht. Die MW behalt
sich vor, Anmeldungen abzulehnen. Griinde fir die Ablehnung kénnen sein: Der Ausstel-
ler hat Verpflichtungen aus fritheren Veranstaltungen oder Rechtsgeschaften nicht begli-
chen. Der Aussteller hat in der Vergangenheit gegen Bestimmungen der Teilnahmebedin-
gungen oder anderen Rechtsvorschriften verstoRen, die angemeldeten Produkte und
Leistungen stehen im Widerspruch zu dem Messethema oder werden aus anderen Griin-
den von der MW als nicht passend beurteilt oder sie widersprechen sonstigen Rechtsvor-
schriften und Interessen.

. Standplatzzuteilung
Mit der Vertragsbestatigung bekommt der Aussteller einen Standplatz zugewiesen, wel-
cher auf dem beiliegenden Plan definiert ist (Standplatzbestatigung). Die MW ist berech-
tigt, Ein- und Ausgange zum Messegelande und den Hallen zu verlegen oder zu schlieRen
und sonstige bauliche Verdanderungen vorzunehmen. Die MW kann nach Vertragsab-
schluss die Ausstellungsflache des Ausstellers nach Lage, Art, MaB und GroRe insgesamt
andern, soweit dies aus Griinden der Sicherheit, der 6ffentlichen Ordnung oder deshalb
erforderlich ist, weil weitere Aussteller zur Messe zugelassen werden, oder weil Anderun-
gen in den Platzzuteilungen fur eine effizientere Auslastung der Raume und Flachen not-
wendig sind. Solche nachtriglichen Anderungen diirfen aber die Zumutbarkeit fiir den
Aussteller nicht Giberschreiten. Die MW ist berechtigt, die StandgroRe abweichend von
der Standplatzbestatigung um +/- 15 % zu verandern und die Standmiete im gleichen Aus-
mal zu dndern.

4. Mitaussteller, Unteraussteller
Mit- oder Unteraussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit eige-
nem Personal und/oder eigenem Angebot auftritt. Die Teilnahme von Unterausstellern
ist nur dann zuldssig, wenn diese angemeldet und von der MW zugelassen wurden. Fir
Unteraussteller ist eine Geblhr zu entrichten. Durch diese Zulassung entsteht keinerlei
Rechtsbeziehung zwischen der MW und dem Unteraussteller. Fiir Unteraussteller gelten
sinngemaR die gleichen Bestimmungen wie fur Aussteller. Der Hauptaussteller hat dafir
Sorge zu tragen und haftet diesbeziglich der MW gegenuber.

. Zahlungskonditionen
Der Aussteller bekommt eine Rechnung Uber alle bestellten und verpflichtenden Leistun-
gen, welche im Zuge der Anmeldung zustande gekommen sind. (Standplatzbestatigung)
Diese Rechnung ist sofort fallig und die Zahlung ist Voraussetzung fiir den Bezug der Aus-
stellungsflache und fur die Ausfolgung der Messeausweise, Parkscheine u.a. Zusatzliche
Leistungen kdnnen vom Aussteller It. den Serviceunterlagen der MW bestellt werden (z.B.
Werbeleistungen, IT-Ausstattung, Standbauten). Diese werden gesondert verrechnet,
wobei hier insbesondere bei Verbrauchsgiitern wie Strom, Wasser etc. eine Vorauszah-
lung féllig sein kann. Die MW ist generell berechtigt, dem Aussteller die geschuldeten
Leistungen solange zu verweigern, bis der Aussteller seine finanziellen Pflichten gegen-
tiber der MW —auch aus friiheren Veranstaltungen beglichen hat. Zur Sicherung ihrer aus
dem Vertragsverhdltnis resultierenden Forderungen behélt sich die MW die Geltendma-
chung des gesetzlichen Mieterpfandrechtes vor. Eine Haftung fir Schaden an zuriickbe-
haltenen Gegenstdanden lbernimmt die MW nicht. Wiinscht der Aussteller, dass eine
Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform oder die Adresse ge-
andert haben, so ist fur jede Rechnungsanderung ein Betrag von € 50,- zu zahlen. Dies gilt
auch fur die Korrektur der Umsatzsteuer bei auslandischen Unternehmen. Bei Angabe
einer dritten Person als Rechnungsempfanger ist der Aussteller von seiner Zahlungsver-
pflichtung nicht entbunden. Wird die Rechnung vom Rechnungsempfanger nicht begli-
chen, geht die Messe Wels gegen den Vertragspartner rechtlich vor. Die Zahlungskondi-
tionen und Falligkeiten der urspringlichen Rechnung gelten weiterhin. Die MW ist be-
rechtigt, dem Aussteller elektronische Rechnungen zu stellen.
Sollte sich der publizierte VPI-Index im Monat der Rechnungslegung um mehr als 5 %
zum Vergleichswert des Vorjahres erh6hen, so behidlt sich die Messe Wels vor, eine
Preisanpassung fiir den diesen Wert iibersteigenden Betrag zu verrechnen.

N

w

[5)

()]

. Vertragsauflosung
Der Aussteller hat, abgesehen von gesetzlichen Ricktrittsrechten, kein Recht vom Vertrag
zuriickzutreten. Der Aussteller hat kein Recht auf Anderung der bereits gemieteten Aus-
stellungsflache, insbesondere auf Verkleinerung der Flache. Sagt der Aussteller seine Teil-
nahme an der Messe ab, so ist die MW unabhangig davon, ob dem Aussteller ein Rick-
trittsrecht zusteht, berechtigt, tiber die Mietflache anderweitig zu verfugen. Sollte der
Aussteller vom Vertrag zuriicktreten, so verpflichtet er sich, bis acht Wochen vor der

Veranstaltung ein Reuegeld i.d.H. von 40 % der Rechnung, welche mit der Standplatzbe-
statigung gesendet wurde, zu bezahlen. Bei spaterem Riicktritt sind 100 % zu zahlen.
Sollte zum Zeitpunkt des Riicktrittes noch keine Standplatzbestatigung UGber alle bestell-
ten und verpflichtenden Leistungen It. Pkt. 5. ausgestellt sein, so errechnet sich das Reue-
geld anhand der bestellten und verpflichtenden Leistungen It. Anmeldeformular.

7. Hat der Aussteller bis 12 Uhr des letzten Aufbautages den Messestand noch nicht bezo-
gen und hat die MW keine Information Gber den Beginn des Aufbaues durch den Ausstel-
ler, kann die MW das Vertragsverhaltnis mit sofortiger Wirkung auflésen. Die MW ist be-
rechtigt den Vertrag aufzulsen, wenn ein Sanierungs- oder Konkursverfahren eingeleitet
wurde und nicht binnen 4 Wochen, spatestens 8 Wochen vor Messebeginn die Messe-
teilnahme durch den Verfuigungsberechtigten schriftlich bestétigt wurde. Wenn der Aus-
steller fillige Forderungen It. Pkt. Zahlungskonditionen nicht begleicht, der Aussteller
eine Pflicht zur Rucksicht auf die Rechte, Rechtsguter und Interessen insbesondere der
MW verletzt. In diesen Féllen ist die MW berechtigt, 100 % der Rechnungssumme der
Standplatzbestatigung als Schadenersatz zu fordern.

8. Gewadbhrleistung, Reklamation
Etwaige Mangel des Mietgegenstandes sind der MW unverziglich spatestens vor Beginn
der Messe schriftlich zu melden, sodass die MW diese Mangel beheben kann. Spatere
Reklamationen kénnen nicht beriicksichtigt werden und fiihren zu keinen Anspriichen
an die MW.

9. Haftung und Schadenersatz
Die MW haftet fiir keinerlei Schaden und Verluste an dem von dem Aussteller einge-
brachten Gut sowie an der Standeinrichtung. Hierbei ist es unbeachtlich, ob die Schaden
und Verluste vor, wahrend oder nach der Messe entstanden sind. Wahrend der Auf-
und Abbauzeiten sowie wahrend der Messe und auRerhalb der Messedffnungszeiten
hat der Aussteller eine erhéhte Sorgfaltspflicht fur die Sicherheit seiner Glter. Insbeson-
dere wertvolle und leicht bewegliche Ausstellungsgegenstande sind wahrend der Pra-
sentation zu sichern und auf eigenes Risiko zu verwahren. Das Gleiche gilt fur Fahrzeuge
der Aussteller, welche am Geldnde der MW geparkt sind. Der Aussteller haftet fur alle
Personen- /Sach- und sonstigen Schaden, die im Zuge seiner Teilnahme auf dem Ge-
lande der Messe Wels verursacht werden. Fir fehlerhafte Eintragungen im Messekata-
log oder anderen Drucksorten der MW wird keinerlei Haftung Gbernommen. Muss die
Veranstaltung von der MW aus welchem Grund auch immer — insbesondere aufgrund
der COVID-19 Pandemie - terminlich oder 6rtlich verlegt werden, hat der Aussteller kei-
nen Anspruch auf Schadenersatz oder Vertragsriicktritt. Kann die Veranstaltung auf-
grund von hoherer Gewalt nicht stattfinden, so kann die MW 25 % der bestellten Leis-
tungen It. Pkt. 5 als Kostenentschadigung in Rechnung stellen. Dies gilt nicht bei einer
Absage aufgrund von COVID-19.

10. Versicherung
Die MW weist ausdricklich darauf hin, dass die vom Aussteller eingebrachten Giiter und
Materialen nicht durch die MW versichert sind und hierfur auch keine Verpflichtung sei-
tens der MW besteht. Jeder Aussteller ist verpflichtet, eine eigene Messeversicherung fir
derartige Risiken abzuschlieRen. Diese kann bei der MW bei den Serviceunterlagen be-
stellt werden.

11. Bewachung
Die MW sorgt fir eine allgemeine Hallen- und Geldndebewachung wahrend der Messe-
veranstaltung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine gesonderte Stand- bzw. Dieb-
stahlbewachung. Diese ist vom Aussteller gesondert bei der MW zu bestellen.

12. Standbetreuung

Der Aussteller ist verpflichtet, den Messestand wahrend der Offnungszeiten entspre-
chend zu 6ffnen und mit fachkundigem Personal zu besetzen. Bei Zuwiderhandeln ist
die MW berechtigt, eine Reuegeld von € 700, zu verrechnen.

13. Ausstellerausweise/Parkkarten

Jeder Aussteller erhilt entsprechend der StandgroRe eine bestimmte Anzahl von Aus-
stellerausweisen u. Parkkarten. Zuséatzliche Stiickzahlen kdnnen kostenpflichtig bestellt
werden.

14. Fotografieren, Filmen

Die MW ist berechtigt, Fotografien und Filmaufnahmen vom Messegeschehen, den
Standen und Ausstellungsgitern anfertigen zu lassen und diese fiir Werbezwecke
oder allgemeine Presseveroffentlichungen zu verwenden.

15. Datenschutz

Der Aussteller erteilt seine ausdriickliche Zustimmung, dass seine der MW bekanntge-
gebenen Daten zum Zwecke der Bewerbung der Veranstaltung veroffentlicht werden
durfen.

16. WerbemaBnahmen wéhrend der Messe

WerbemaRnahmen und Befragungen sind grundsétzlich nur am eigenen Messestand
gestattet. Die Werbung fiir nicht angemeldete Firmen und Produkte ist untersagt.
Ebenso die Werbung fiir andere, mit dem Messethema vergleichbaren Veranstaltun-
gen jeglicher Art sowie das Auflegen und Verteilen von Fachmagazinen mit Werbung
flr vergleichbare Veranstaltungen. Die MW bietet zusatzliche Werbeformen auRer-
halb des Messestandes (AuRenwerbung u.a.) an. Diese konnen kostenpflichtig bestellt
werden.



17.

18.
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Messeverkauf
Der direkte Verkauf von mit dem Anmeldeformular angemeldeten Produkten und
Dienstleistungen an Messebesucher ist gestattet. Andere Produkte oder Dienstleistun-
gen, insbesondere gastronomische Dienstleistungen bedirfen einer gesonderten Be-
willigung. Alle Produkte und Leistungen missen entsprechend dem 6. Preisauszeich-
nungsgesetz (PrAG) ausgezeichnet werden. Die MW hat das Recht, den Verkauf von
nicht angemeldeten Produkten zu untersagen. Das unentgeltliche Bewirten von Mes-
sebesuchern am Messestand zum Zwecke der Kundenpflege ist gestattet.
Standfeiern/Ldrmentwicklung/Produktprisentationen/Standbetreuung
Standfeiern nach Messeschluss am eigenen Messestand miissen spatestens 3 Wochen
vor Messebeginn bei der MW angemeldet werden, bediirfen einer Genehmigung und
sind kostenpflichtig. Standfeiern konnen von 18:00 bis 22:30 Uhr durchgefiihrt werden.
Musikalische Darbietungen sind ab 18:00 gestattet, der Lautstarkenpegel darf 70 dB an
der Grenze des Messestandes nicht liberschreiten. Es gelten die Regelungen der
schriftlichen Genehmigung der MW. Bei allgemeinen Produktprasentationen am Mes-
sestand ist auf die anderen Aussteller Ricksicht zu nehmen; der Lautstarkenpegel darf
70 dB an der Grenze des Messestandes nicht Giberschreiten. Bei Vorfuihrung oder Inbe-
triebnahme von Maschinen, Ofen etc. sind die jeweils giiltigen Sicherheitsbestimmun-
gen einzuhalten. Der Aussteller ist verpflichtet, an der Messe teilzunehmen und den
Messestand wahrend der Offnungszeiten mit fachkundigem Personal zu besetzen.
Standbau, Standgestaltung
Die angemieteten Standflachen werden ohne Trennwande und sonstiger Einrichtung
Ubergeben. Standplane mit einer Aufbauhdhe von tber 3 Metern, in den Hallen
19,20,21 uber 5 Metern oder mit zweigeschossiger Bauweise miissen 2 Monate vor
Veranstaltungsbeginn bei der MW eingereicht und genehmigt werden. Bei zweige-
schossiger Bauweise werden 50 % der Standmiete der liberbauten Fldche verrechnet.
Die behordlichen Auflagen hinsichtlich Fluchtwege und Sprinkleranlage sind einzuhal-
ten. Die Kosten hierfiir hat der Aussteller zu tragen. Die dem Nachbarn zugewandten
Standseiten sind ab einer Hohe von 2,5 Metern neutral, wei, sauber und frei von In-
stallationen zu halten. Die Errichtung einer mind. 2,5 Meter hohen Wand als Abgren-
zung zum Nachbarstand ist verpflichtend. Diese Wénde kénnen bei der MW/WeDe-
sign bestellt werden. Bei Werbetragern in Richtung der direkt angrenzenden Nach-
barn ist ein entsprechender Abstand zu halten. Die Errichtung von geschlossenen
Waénden ist zuldssig, wenn diese nicht mehr als 70 % der jeweiligen Standseite ein-
nehmen, anderenfalls ist eine Genehmigung der MW einzuholen. Diese Regelung gilt
nicht, wenn die Wande mind. 2 Meter von der eigenen Standgrenze entfernt oder
nicht hoher als 1,2 Meter sind. Das Uberbauen oder Gestalten von Messegangen ist
nicht gestattet und bedarf in Sonderfillen der Genehmigung der MW. Das Gestalten
von Gangen ist grundsatzlich nicht gestattet - das Verlegen von andersfarbigen Teppi-
chen oder dhnlichen MaBnahmen kann in Ausnahmefallen von der MW genehmigt
werden. Das mechanische Befestigen von Gegenstanden an Boéden, Wanden und Hal-
lendekorationen ist nicht gestattet. Dekorationen u.a., die dem Stil und Inhalt der
Messe widersprechen sind auf Anordnung der MW zu dndern oder zu entfernen. Bei
Nichteinhaltung von Standbau- und Standgestaltungsrichtlinien hat der Aussteller auf
eigene Kosten einen vertragskonformen Zustand herzustellen. Die MW ist berechtigt,
diese Veranderungen auf Kosten des Ausstellers zu veranlassen.
Abhdngungen
Aus Sicherheits- und Haftungsgriinden konnen Deckenabh&dngungen ausschlieflich von
der MW hergestellt werden und sind gesondert zu bestellen. Bei Nichteinhaltung wer-
den anderweitig montierte Abhangungen auf Kosten des Ausstellers demontiert bzw.
ist ein statisches Gutachten durch den Aussteller zu erbringen. Abhdngungen konnen
nur in den Hallen 19,20,21 an den vorgesehenen Abhdngepunkten hergestellt werden
21. Freigeldnde, Zeltbauten

Flr das Verankern von Zelten, Abspannungen, Fahnenmasten u.a. im Freigelande ist
eine Genehmigung der technischen Leitung der MW notwendig. Es sind die vorhande-
nen Versorgungsleitungen im Boden It. Planen zu beriicksichtigen. Zelte sind entspre-
chend der ONORM EN 13782 Ausgabe: 2015-06-01 "Fliegende Bauten - Zelte - Sicher-
heit" zu errichten und zu betreiben. Das Prufbuch (Zeltbuch) ist am Veranstaltungsort
aufzubewahren und der Behorde auf Verlangen vorzulegen. Die fachgerechte Aufstel-
lung der Zeltanlage ist durch eine befugte Fachperson (Zivilingenieur oder geprufter
Zeltmeister) zu bestatigen. Der Abnahmebefund bzw. Nachweis ist bereitzuhalten und
auf Verlangen vorzuweisen. Die MW ist nicht verpflichtet, das Ausstellungsgelande
schneefrei zu halten. Standpldne im Freigelande mit einer Aufbauhdhe von tUber 5 Me-

ter oder mit zweigeschossiger Bauweise miissen 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn bei

der MW eingereicht und genehmigt werden. Die Aufbauhdhe in Mobilhallen ist bau-
technisch mit 2,5 Metern beschrénkt, die max. Bodenbelastung mit 500 kg/m2. Héhere
Aufbauten bedirfen einer Genehmigung.
Bei der Verwendung von Zelten, Pavillons oder Pagoden bis zu einer GréRe von 50 m?
Bodenflache sind, unabhangig von den Witterungsbedingungen, folgende Vorgaben
einzuhalten: Die Erdanker bzw. Beschwerungen und Befestigungen gem. den Vorgaben
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des Herstellers fir die maximal zuldssige Windbelastung sind vorzusehen und zu instal-
lieren! Die Wetterdaten sind wahrend der gesamten Nutzung des Zeltes zu beobach-
ten. Das Zelt ist bei Erreichen eines Wertes von 75% der maximal zuldssigen Windge-
schwindigkeit (It. Herstellerangabe), spatestens jedoch bei Erreichen einer permanen-
ten Windgeschwindigkeit von 50 km/h oder bei Ben von 75 km/h zu evakuieren und
samtliche Personen in eine sichere Umgebung zu bringen. Fir das verwendete Zelt ist
die Aufbauanleitung und die bestatigte CE-Konformitat jederzeit zur Einsichtnahme be-
reit zu halten. Steckpavillons und dergleichen sind ausschlieRlich als Sonnenschutz zu-
gelassen und bei Regen oder auftretenden Wind abzubauen und sicher zu verstauen.
Derartige Einrichtungen sind nach Ende des Ausstellungsbetriebes abzubauen und an
einem gesicherten Ort zu lagern. Sollte fir Ihr Zelt/Pavillon/Pagode keine Aufbauanlei-
tung mit Angaben des Herstellers vorhanden sein oder Sie Uber keine Befestigungen,
Verankerungen oder Beschwerungen verfligen, diirfen diese nicht aufgestellt werden.
Technische Standeinrichtung
Strom, Wasser, Licht, Druckluft und Datenanschliisse werden ausschlieRlich von der
MW hergestellt und sind bei der MW zu bestellen. Das Betreiben eines eigenen Wlan-
Netzes am Messestand bedarf der Zustimmung der MW. Das selbstdndige Eingreifen
oder Hantieren in Versorgungsnetzen der MW ist strengstens untersagt. Die MW
Ubernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden die aus Leistungsschwankungen, Unterbre-
chung durch den Versorger, hoherer Gewalt oder behérdlicher MaRnahmen entstan-
den sind.
Auf- und Abbauzeiten
Die Auf- und Abbauzeiten werden von der MW fiir jede Veranstaltung bekanntgege-
ben. Bei Uberschreiten der Zeiten ist die MW berechtigt, die entstandenen Kosten in
Rechnung zu stellen. Bei Uberschreiten der Abbauzeit ist die MW berechtigt, den ur-
spriinglichen Zustand des Standplatzes auf Kosten des Ausstellers wiederherzustellen.
Ein vorzeitiger, auch teilweiser Abbau des Messestandes wihrend der Offnungszeiten
ist ausdriicklich verboten. Mit dem Abbau des Messestandes darf unter keinen Um-
standen vor dem offiziellen Ende der Veranstaltung begonnen werden. Im Falle einer
Zuwiderhandlung ist die MW berechtigt, ein Reuegeld von Euro 700,- zu verrechnen.
Reinigung
Die MW sorgt furr die Reinigung des Messegelandes und der Hallengdnge. Restmiill ist
ausschlieBlich in den von der MW bereitgestellten Container und Mullsacke zu entsor-
gen. Die MW behalt sich vor, eine Gebihr fiir die Millentsorgung einzuheben. Die Rei-
nigung der gemieteten Standflache obliegt dem Aussteller und ist nur auBerhalb der
Offnungszeiten zuldssig. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften ist die MW berechtigt,
die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. Nach Messeende zuriickgelassene
Standbauelemente, Teppiche, Produkte u.d. werden von der MW kostenpflichtig ent-
sorgt.
Befahren des Messegeldndes, Parken
Das Befahren des Messegeldndes mit Fahrzeugen aller Art ist nur an den gekennzeich-
neten Bereichen und Parkplatzen auf eigene Gefahr gestattet. Die Einfahrt fur Aus-
steller und deren Personal in das Ausstellungsgeldnde ist nur mit giiltigem Ausweis
gestattet. Wahrend der Veranstaltung ist das Befahren des Ausstellungsgelandes
nicht gestattet. Die MW kann hiervon Ausnahmen machen und eine entsprechende
Einfahrtsgenehmigung erteilen. Bei zeitlich befristeten Einfahrtsgenehmigungen, auch
wahrend der Auf- und Abbauzeiten, ist die MW berechtigt, eine Einfahrtskaution ein-
zuheben um die maximale Aufenthaltszeit zu befristen und somit einen reibungslosen
Auf- und Abbau zu erméglichen. Bei Uberschreiten der Zeitfrist verfillt die Kaution.
Wohnmobile und Wohnwagen diirfen nur mit Genehmigung der MW am Messege-
lande stehen. Fahrzeuge Uber 3,5 t sowie Container, Behélter, Leergut jeglicher Art
dirfen wahrend der Messedffnungszeiten nicht am Gelande abgestellt werden. Die
MW ist berechtigt, diese auf Kosten des Besitzers zu entfernen.
Messespedition
Der von der Messe Wels beauftragte Spediteur tibt am Messegeldnde das alleinige Spe-
ditionsrecht aus. Speditionsleistungen innerhalb des Messegelandes dirfen aus-
schlieflich bei diesem beauftragt werden.
Gerichtstand, salvatorische Klausel, Gebiihren
Gerichtsstand und Erfullungsort ist Wels. Der Aussteller tragt die mit dem Mietvertrag
verbundenen Gebihren und Steuern. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ge-
schaftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam werden oder sollte sich in dieser
eine Liicke befinden, so soll hierdurch die Giiltigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht
berthrt werden. Anstelle soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nachs-
ten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben wiirden. Beide Vertragspartner
verzichten auf den Einwand der Verletzung tiber oder unter die Halfte nach ABGB §
93



	Produktgruppenverzeichnis_Pferd 2026.pdf
	Unbenannt


	check: 
	0: Off
	33: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	7: Off
	8: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	9: Off
	10: Off
	43: Off
	11: Off
	12: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	52: Off
	53: Off
	54: Off
	55: Off
	56: Off
	57: Off
	58: Off
	59: Off
	29: Off
	60: Off
	61: Off
	62: Off
	63: Off
	64: Off
	65: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	66: Off
	67: Off
	68: Off
	69: Off
	70: Off
	71: Off
	72: Off
	73: Off
	74: Off
	75: Off
	76: Off
	77: Off
	78: Off
	79: Off
	80: Off
	81: Off
	82: Off
	83: Off
	84: Off
	85: Off
	86: Off
	87: Off
	88: Off
	89: Off
	90: Off
	91: Off
	92: Off
	93: Off
	94: Off
	95: Off
	96: Off
	97: Off
	98: Off
	99: Off
	100: Off
	101: Off
	102: Off
	103: Off
	104: Off
	105: Off
	106: Off
	107: Off
	108: Off
	109: Off
	110: Off
	111: Off
	112: Off
	113: Off
	114: Off
	115: Off
	116: Off
	117: Off
	118: Off
	119: Off
	120: Off
	121: Off

	int_Groeße: 0
	Eintrag im Markenverzeichnis: hier sind nur Eigen- oder vertretene Marken einzutragen: 
	Frau: Off
	Herr: Off
	Frau_1: Off
	Herr_1: Off
	Frau_2: Off
	Vertrieb: Off
	Herr_2: Off
	Marketing: Off
	Frau_3: Off
	Herr_3: Off
	Ausstellerprofil PREMIUM: Off
	gewünschte Standfläche: 
	m Länge x: 
	m Breite =: 
	Halle Reihenstand: Off
	Halle Inselstand: Off
	Halle Eckstand: Off
	Halle Kopfstand: Off
	Bitte geben Sie uns die Länge Ihres Transparents bekannt: 
	Freigelände: Off
	Freigelände Gastronomie: Off
	Halle Pauschalstand A 9 m²: Off
	Halle Pauschalstand A 12m²: Off
	jeder weitere m² Variante A: 
	Halle Pauschalstand B 9m²: Off
	Halle Pauschalstand B 12m²: Off
	jeder weitere m² Variante B: 
	Transparentwerbung zum Preis von EUR 162,00/lfm: Off
	Vorführring: Off
	Krone Reitarena: Off
	Eintrag im Markenverzeichnis: hier sind nur Eigen- oder vertretene Marken einzutragen_1: 
	Eintrag im Markenverzeichnis: hier sind nur Eigen- oder vertretene Marken einzutragen_2: 
	txt_FaName: 
	txt_FiBuch: 
	txt_Uid: 
	txt_Straße_PF: 
	txt_PLZ_Ort: 
	txt_Tel: 
	txt_eMail: 
	txt_Fax: 
	txt_Homepage: 
	txt_PoNummer: 
	txt_VornameGF0: 
	txt_NachnameGF0: 
	txt_VornameSB0: 
	txt_NachnameSB0: 
	txt_VornameLV: 
	txt_NachnameLV: 
	txt_GebDatum: 
	txt_eMailPersGF: 
	txt_MobilGF: 
	txt_TelDWSB: 
	txt_eMailPersSB: 
	txt_MobilSB: 
	txt_TelDWLV: 
	txt_eMailPersLV: 
	txt_MobilLV: 
	txt_FaNameKorr0: 
	txt_Straße_PFKorr0: 
	txt_PLZ_OrtKorr0: 
	txt_NachnameAP0: 
	txt_TelAnP0: 
	txt_eMailAnP0: 
	txt_MobilAnP0: 
	txt_VornameAP0: 
	txt_FaNameKat: 
	txt_Straße_PFKat: 
	txt_PLZ_OrtKat: 
	txt_TelKat: 
	txt_FaxKat: 
	txt_HomepageKat: 
	txt_eMailKat: 
	txt_Box: 
	opt_LogoOn: Off
	opt_LogoKat: Off
	txt_Datum: 
	txt_NameBl: 
	txt_FaName0: 
	txt_Straße_PF0: 
	txt_PLZ_Ort0: 
	txt_FaNameMitAus: 
	txt_Kontakt_MitAus: 
	txt_Mobil_MitAus: 
	txt_Straße_MitAus: 
	txt_PLZ_Ort_MitAus: 
	txt_Tel_MitAus: 
	txt_eMail_MitAus: 
	txt_FaNameMitAus0: 
	txt_Kontakt_MitAus0: 
	txt_Mobil_MitAus0: 
	txt_Straße_MitAus0: 
	txt_PLZ_Ort_MitAus0: 
	txt_Tel_MitAus0: 
	txt_eMail_MitAus0: 
	txt_Hom_MitAus: 
	txt_Hom_MitAus0: 
	txt_Datum0: 
	txt_NameBl0: 


